
Auszug aus der 

 

Satzung 

der Stadt Coesfeld 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

vom 13.11.1989 

(in der Fassung der I. Änderungssatzung vom 11.12.1997) 

Aufgrund des § 132 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

27.08.1997 (BGBL) I S. 2141) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 

NW S. 666/SGV NW 2023) hat der Rat der Stadt Coesfeld am 11.12.1997 folgende Satzung 

beschlossen: 

…….. 

§ 8 Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, 

Sammelstraßen und Parkflächen sind endgültige hergestellt, wenn 

a) die Stadt Eigentümerin der Flächen für die Erschließungsanlagen ist und diese mit 

betriebsfertigen Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen ausgestattet sind 

und 

b) sie auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster 

oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise hergestellt sind. 

Sind Teile von den in Satz 1 genannten Anlagen nicht befestigt und damit nicht im 

Sinne von Buchstabe b) hergestellt, so gelten solche Anlagen, wenn sie im übrigen 

entsprechend Satz 1 hergestellt sind, dann als endgültig hergestellt, sobald die 

unbefestigten Teile mit Bäumen, Sträuchern oder anderweitig bepflanzt oder mit 

Rasen eingesät sind. 

(2) Grünanlagen sind endgültige hergestellt, wenn 

a) die Stadt Eigentümerin der Flächen für die Erschließungsanlagen ist und 

b) diese gärtnerisch gestaltet sind. 

(3) Der Rat kann im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale der 

Erschließungsanlagen abweichend von den Absätzen 1 und 2 festlegen. Der 

Abweichungsbeschluss ist als Satzung öffentlich bekannt zu machen. 
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